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2. Der Leistungsort gemäß § 3 a Abs. 2 Nr. 1 UStG 
richtet sich bei Verpflegungsleistungen im Ho
tel nach der Belegenheit des Hotelgrundstücks 
(entgegen BMFSchreiben vom 4. Mai 2010 IV D 
2 – S 7100/08 – BStBl I 2010, 490).  . . . . . . . . . . . . . .  147

BFHUrteil vom 21. November 2013 – V R 11/11
1.  Reiseleistungen durch Reisebüros an Schulen 
und Universitäten sind nicht nach § 4 Nr. 23 UStG 
(Gewährung von Beherbergung und Bekösti
gung) steuerfrei.
2.  Der Unternehmer kann sich nach der Recht
sprechung des EuGHUrteils vom 26. September 
2013 C189/11, Kommission/Spanien (UR 2013, 
835) auf Art. 26 der Richtlinie 77/388/EWG beru
fen, der entgegen der inländischen Regelung des 
§ 25 UStG über die Margenbesteuerung nicht da
rauf abstellt, ob die Reiseleistung an einen End
verbraucher und nicht an einen Unternehmer 
erbracht worden ist.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

BFHUrteil vom 21. November 2013 – IX R 12/13
1.  Die Berichtigung zu hoch vorgenommener 
und verfahrensrechtlich nicht mehr änderbarer 
AfA ist bei Gebäuden im Privatvermögen in der 
Weise vorzunehmen, dass die gesetzlich vorge
schriebenen Abschreibungssätze auf die bishe
rige Bemessungsgrundlage bis zur vollen Ab
setzung des noch vorhandenen Restbuchwerts 
angewendet werden.



XI

auf Wertpapiere, bei denen keine Vermengung 
zwischen Ertrags und Vermögensebene besteht 
und bei denen eine Unterscheidung zwischen 
Nutzungsentgelt und Kursgewinn ohne größe
ren Aufwand möglich ist, keine Anwendung 
findet (Fortführung der Rechtsprechung, vgl. Se
natsurteil vom 20. November 2006 VIII R 97/02, 
BFHE 216, 79, BStBl II 2007, 555). . . . . . . . . . . . . . . .  115

BFHUrteil vom 11. Februar 2014 – VIII R 25/12
1.  Gutschriften aus Schneeballsystemen führen 
zu Einnahmen aus Kapitalvermögen, wenn der 
Betreiber des Schneeballsystems bei entspre
chendem Verlangen des Anlegers zur Auszah
lung der gutgeschriebenen Beträge leistungsbe
reit und leistungsfähig gewesen wäre (Bestäti
gung der Rechtsprechung).
2.  An der Leistungsbereitschaft des Betreibers 
des Schneeballsystems kann es fehlen, wenn 
er auf einen Auszahlungswunsch des Anlegers 
hin eine sofortige Auszahlung ablehnt und statt
dessen über anderweitige Zahlungsmodalitäten 
verhandelt. Einer solchen Verweigerung oder 
Verschleppung der Auszahlung steht es nicht 
gleich, wenn der Betreiber des Schneeballsys
tems den Anlegern die Wiederanlage nahelegt, 
um den Zusammenbruch des Schneeballsystems 
zu verhindern, die vom Anleger angeforderten 
Teilbeträge jedoch auszahlt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180

BFHUrteil vom 19. Februar 2014 – XI R 9/13
Die Entnahme eines PKW durch einen Unterneh
mer aus seinem Unternehmen in den nichtunter
nehmerischen (privaten) Bereich mit späterer 
Beförderung (Ausfuhr) in ein Drittland ist weder 
nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht 
eine steuerfreie Ausfuhrlieferung. . . . . . . . . . . . . .  210

BFHUrteil vom 18. März 2014 – VIII R 9/10
1.  Die gesetzlich gebotene Schriftform für be
hördliche und gerichtliche Entscheidungen wird 
auch durch Übersendung per Telefax gewahrt 
(ständige Rechtsprechung; BFHUrteile vom 
4. Juli 2002 V R 31/01, BFHE 198, 337, BStBl II 
2003, 45; vom 18. August 2009 X R 25/06, BFHE 
226, 77, BStBl II 2009, 965).
2.  Dies gilt auch für die Übersendung im sog. 
FerrariFaxVerfahren; die auf diesem Weg über
sandten Bescheide sind keine elektronischen 
Dokumente i. S. des § 87a AO und bedürfen des
halb zu ihrer Wirksamkeit keiner elektronischen 
Signatur.
3.  Per Telefax übersandte Bescheide sind erst 
mit ihrem Ausdruck durch das – auf automati
schen Ausdruck eingestellte – Empfangsgerät 
wirksam „schriftlich erlassen“ (Anschluss an das 
BFHUrteil vom 8. Juli 1998 I R 17/96, BFHE 186, 
491, BStBl II 1999, 48, sowie die BGHBeschlüsse 
vom 15. Juli 2008 X ZB 8/08, NJW 2008, 2649, und 
vom 4. Dezember 2008 IX ZB 41/08, WM 2009, 
331). Hat das Empfangsgerät nach dem unwider

2.  Sind für ein Gebäude in einem Veranlagungs
zeitraum Sonderabschreibungen vorgenommen 
worden, bemisst sich nach Ablauf des Begünsti
gungszeitraums nach § 7 a Abs. 9 EStG die Rest
wertabschreibung bei Gebäuden nach dem nach 
§ 7 Abs. 4 EStG unter Berücksichtigung der Rest
nutzungsdauer maßgebenden Prozentsatz.
3.  Die degressive Abschreibung nach § 7 Abs. 5 
EStG ist nach Vornahme einer Sonderabschrei
bung ausgeschlossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212

BFHUrteil vom 27. November 2013 – I R 17/12
1.  Eine Eigengesellschaft (hier: GmbH) einer ju
ristischen Person des öffentlichen Rechts (hier: 
Landkreis) kann nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 2002 
und § 3 Nr. 6 Satz 1 GewStG 2002 steuerbegüns
tigt sein. Das gilt auch, soweit sie in die Erfüllung 
hoheitlicher Pflichtaufgaben der Trägerkörper
schaft (hier: Durchführung des bodengebunde
nen Rettungsdiensts) eingebunden ist.
2.  Stehen kommunale Trägerkörperschaft und 
Eigengesellschaft in vertraglichen Leistungsbe
ziehungen, ist es als begünstigungsschädliche 
Gewinnausschüttung i. S. von § 55 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 2 AO anzusehen, wenn die Eigengesellschaft 
für die von ihr zu erbringenden Leistungen ein 
Entgelt erhält, das einem Fremdvergleich (in Ge
stalt des Kostenausgleichs zzgl. eines marktübli
chen Gewinnaufschlags) nicht standhält. Die Vo
raussetzungen des § 58 Nr. 2 AO sind in diesem 
Fall nicht erfüllt.
3.  Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege gemäß 
§  66 AO setzt nicht voraus, dass diese in unmit
telbaren vertraglichen Beziehungen zu den von 
ihr betreuten Hilfsbedürftigen steht (Änderung 
der Rechtsprechung). Maßgeblich ist, dass die 
Hilfeleistungen in tatsächlicher Hinsicht selbst 
und unmittelbar gegenüber den Hilfsbedürftigen 
erbracht werden (Änderung der Spruchpraxis 
des Senats).
4.  Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb agiert 
nicht allein deshalb „des Erwerbs wegen“ i. S. von 
§ 66 Abs. 2 Satz 1 AO, weil er seine Leistungen 
zu denselben Bedingungen anbietet, wie private 
gewerbliche Unternehmen (Abgrenzung zum Se
natsbeschluss vom 18. September 2007 I R 30/06, 
BFHE 219, 184, BStBl II 2009, 126). Maßgeblich ist, 
dass mit dem Betrieb keine Gewinne angestrebt 
werden, die über seinen konkreten Finanzie
rungsbedarf hinausgehen.
5.  Die Steuerbefreiungen für Einrichtungen 
der Wohlfahrtspflege sind bestehende Beihilfen 
(„AltBeihilfen“), für die das Durchführungsver
bot des Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV nicht gilt.  . .  239

BFHUrteil vom 27. Dezember 2013 – VIII R 42/12
Kursverluste aus der Veräußerung von Hybrid
anleihen mit gestuften Zinsversprechen ohne 
Laufzeitbegrenzung, die keine Emissionsrendite 
aufweisen, sind nicht gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 Satz 2 EStG steuerwirksam, da die Vorschrift 



XII

leglichen Vortrag des Adressaten den Bescheid 
nicht ausgedruckt, gehen die sich daraus erge
benden Zweifel an der wirksamen Bekanntgabe 
zu Lasten der Finanzbehörde. . . . . . . . . . . . . . . . . .  356

BFHUrteil vom 20. März 2014 – V R 4/13
1.  Zahlungen Dritter für die steuerbare Tätigkeit 
eines Vereins können Drittentgelt i. S. von § 10 
Abs. 1 Satz 3 UStG sein, wenn der Verein die Mit
gliedsbeiträge z. B. nicht kostendeckend festsetzt.
2.  Vermögensverwaltung i. S. von § 12 Abs. 2 
Nr. 8 Buchst. a Satz 2 UStG i. V. m. § 64 Abs. 1 AO 
und § 14 Satz 1 und 3 AO setzt eine nichtunter
nehmerische (nichtwirtschaftliche) Tätigkeit i. S. 
von § 2 Abs. 1 UStG (Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richt
linie 77/388/EWG) voraus. Vermögensverwal
tung ist danach z. B. das bloße Halten von Gesell
schaftsanteilen, nicht aber auch die entgeltliche 
Überlassung von Sportanlagen.
3.  Sportanlagen können an Vereinsmitglieder 
aufgrund der Wettbewerbsklausel in § 65 Nr. 3 
AO außerhalb eines Zweckbetriebs überlassen 
werden.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266

BFH – Urteil vom 24. April 2014 – V R 27/13
Der Verzicht gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 UStG kann 
auch teilweise für einzelne Flächen eines Mie
tobjekts wirksam sein, wenn diese Teilflächen 
eindeutig bestimmbar sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270

BFHUrteil vom 29. April 2014 – VIII R 33/10
1.  Fahrtkosten eines Lotsen zwischen seiner 
Wohnung und dem mit einer Lotsenstation ver
sehenen Hafen des Lotsreviers seiner Lotsen
brüderschaft sind regelmäßig nach § 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 6 Satz 1 EStG nur in Höhe der Entfer
nungspauschale als Betriebsausgabe abziehbar.
2.  Das Lotsrevier einer Lotsenbrüderschaft ist 
eine großräumige Betriebsstätte, weil es alle 
Fahrstrecken in einem durch normative Rege
lungen begrenzten Einzugsbereich umfasst und 
über eine Lotsenstation als ortsfeste Einrichtung 
der Lotsenbrüderschaft zur Organisation der 
Einsätze der Lotsen in dem räumlich begrenzten 
Zuständigkeitsbereich der Lotsenbrüderschaft  
verfügt.
3.  Der prägende – regionbezogene – Schwer
punkt der Arbeitstätigkeit des Lotsen schließt es 
aus, den Mittelpunkt der Lotsentätigkeit auf den 
jeweils gelotsten Schiffen (Anschluss an BFH
Urteil vom 16. November 2005 VI R 12/04, BFHE 
212, 64, BStBl II 2006, 267) oder in den nur der 
Arbeitsvorbereitung oder Arbeitsnachbereitung 
dienenden Büros der Lotsen zu sehen. . . . . . . . . .  301

BFHUrteil vom 29. April 2014 – VIII R 20/12
1.  Ob ein unangemessener betrieblicher Reprä
sentationsaufwand i. S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 
EStG bei Beschaffung und Unterhaltung eines 
Sportwagens durch einen Freiberufler vorliegt, 
ist danach zu beurteilen, ob ein ordentlicher und 

gewissenhafter Unternehmer – ungeachtet sei
ner Freiheit, den Umfang seiner Erwerbsaufwen
dungen selbst bestimmen zu dürfen – angesichts 
der erwarteten Vorteile und Kosten die Aufwen
dungen ebenfalls auf sich genommen haben 
würde (Anschluss an BFHUrteil vom 27. Februar 
1985 I R 20/82, BFHE 143, 440, BStBl II 1985, 458).
2.  Ist der Aufwand i. S. von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 
EStG unangemessen, ist Maßstab für die dem 
Gericht obliegende Feststellung des angemesse
nen Teils der Betriebsausgaben die Sicht eines 
ordentlichen und gewissenhaften Unternehmers 
in derselben Situation des Steuerpflichtigen. . . . .  299

BFHUrteil vom 6. Mai 2014 – IX R 15/13
Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Abset
zungen i. S. des § 7 h Abs. 1 EStG nur in Anspruch 
nehmen, wenn die zuständige Gemeindebehör
de die Erfüllung der Voraussetzungen des § 7 h 
Abs. 1 EStG objektbezogen bescheinigt. . . . . . . . .  327

BFHUrteil vom 14. Mai 2014 – X R 7/12
1.  Die Finanzbehörde muss eine Ermessensent
scheidung treffen, ob sie auch ohne den Grund
lagenbescheid der Denkmalschutzbehörde ge
mäß § 7 i Abs. 2 EStG einen Einkommensteuerbe
scheid gemäß § 155 Abs. 2 AO erlässt sowie ob 
und in welcher Höhe der gemäß § 10f Abs. 1 EStG 
geltend gemachte Abzugsbetrag gemäß § 162 
Abs. 5 AO zu berücksichtigen ist.
2.  Weicht sie von der Steuererklärung des Steu
erpflichtigen ab, muss sie überprüfbar darlegen, 
aus welchen Gründen sie die geltend gemachten 
Sanierungsaufwendungen nicht (vorläufig) an
setzt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  329

BFHUrteil vom 24. Juni 2014 – VIII R 29/12
1.  Erstattungszinsen nach § 233a AO sind steuer
bare Einnahmen aus Kapitalvermögen (Bestäti
gung der Rechtsprechung).
2.  § 52a Abs. 8 Satz 2 EStG i. d. F. des JStG 2010, 
nach dem die materielle Norm (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 
Satz 3 EStG i. d. F. des JStG 2010) auch rückwir
kend auf noch nicht bestandskräftige Steuerfest
setzungen anzuwenden ist, verstößt nicht gegen 
Verfassungsrecht.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  358

BFHUrteil vom 24. Juli 2014 – V R 44/13
Der Unternehmer handelt bei Inanspruchnah
me der Steuerfreiheit nach § 6 a UStG nur dann 
leichtfertig i. S. von § 378 AO, wenn es sich ihm 
zumindest aufdrängen muss, dass er die Voraus
setzungen dieser Vorschrift weder beleg und 
buchmäßig noch objektiv nachweisen kann. . . . .  326


